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TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates am 

24. März 2021 
  

2. Behandlung von Bauanträgen 
  

2.1 Um- und Anbau des bestehenden Bürogebäudes auf Fl.Nr. 598, Gemarkung Arnbruck 
  

2.2 Sanierung und Erweiterung des bestehenden Backhauses auf Fl.Nr. 1104, Gemarkung Arn-
bruck 

  

2.3 Neubau eines Einfamilienhauses auf Fl.Nr. 161/7, Gemarkung Arnbruck 
  

2.4 Sanierung des bestehenden Balkons mit Verbreiterung auf Fl.Nr. 66/3, Gemarkung Arnbruck 
(Bauvoranfrage) 

  

2.5 Anbau Quergiebel und Terrasse auf Fl.Nr. 88/3, Gemarkung Arnbruck (Verlängerung Bauge-
nehmigung) 

  

3. Flächennutzungsplan Arnbruck; Änderung mit Deckblatt Nr. 20 (Erweiterung GE "Am Flug-
platz") 

  

3.1 Behandlung der im Auslegungsverfahren vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
  

3.2 Feststellungsbeschluss 
  

4. Landschaftsplan Arnbruck; Änderung mit Deckblatt Nr. 03 (Erweiterung GE "Am Flugplatz") 
  

4.1 Behandlung der im Auslegungsverfahren vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
  

4.2 Feststellungsbeschluss 
  

5. Bebauungsplan "An der Westumgehung" Stadt Bad Kötzting; Änderung mit Deckblatt Nr. 02 
- Beteiligung am Auslegungsverfahren 

  

6. Ladenschluss; Änderung der Verordnung der Gemeinde Arnbruck über den Ladenschluss in 
Kur- und Erholungsorten 

  

7. Informationen - Wünsche - Anträge 
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Erste Bürgermeisterin Angelika Leitermann eröffnet um 19.30 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates Arnbruck, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Gemeinderates Arnbruck fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
1 Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung des Gemein-

derates am 24. März 2021 
 

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates am 24. März 
2021 war den Gemeinderatsmitgliedern bereits mit E-Mail übermittelt worden. Einwendungen 
werden nicht erhoben. Damit gilt die Niederschrift für diesen Teil nach § 27 Abs. 1 Satz 3 der 
Geschäftsordnung als genehmigt. 
 

  
2 Behandlung von Bauanträgen 

 
2.1 Um- und Anbau des bestehenden Bürogebäudes auf Fl.Nr. 598, Gemarkung Arnbruck 
 

Das gemeindliche Einvernehmen zu diesem Bauvorhaben wird erteilt. 
  

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   

  
  
2.2 Sanierung und Erweiterung des bestehenden Backhauses auf Fl.Nr. 1104, Gemar-

kung Arnbruck 
 

Das gemeindliche Einvernehmen zu diesem Bauvorhaben wird erteilt. 
  

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
  
  
2.3 Neubau eines Einfamilienhauses auf Fl.Nr. 161/7, Gemarkung Arnbruck 
 

Das gemeindliche Einvernehmen zu diesem Bauvorhaben wird erteilt. 
  

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
  
  
2.4 Sanierung des bestehenden Balkons mit Verbreiterung auf Fl.Nr. 66/3, Gemarkung 

Arnbruck (Bauvoranfrage) 
  

Auf die Behandlung dieser Angelegenheit in der Sitzung am 17.03.2021 (TOP 2.2) wird ver-
wiesen. Die Bauvoranfrage wurde zurückgestellt und Karin Biller und die Feuerwehr Arnbruck 
angeschrieben. Die Antworten von Karin Biller und der Arnbrucker Feuerwehr werden dem 
Gemeinderat bekannt gegeben. Nachdem Frau Biller nicht ausschließen kann, dass eine 
Stütze notwendig wird, befürchtet der Gemeinderat, dass die Stütze, welche dann auf ge-
meindlichem Grund errichtet werden würde, den Verkehr beeinträchtigt. Zudem ist das Gre-
mium der Meinung, dass Bürger den gemeindlichen Grund nicht bebauen dürfen. Die Bau-
herrin soll erneut um eine detailliertere Darstellung gebeten werden. Es müsse vor der Ent-
scheidung des Gemeinderates seitens der Bauherrin geklärt werden, ob eine Stütze beab-
sichtigt bzw. notwendig wird. Der Gemeinderat ist der Meinung, dass der Bauvoranfrage 
ohne Informationen nicht zugestimmt werden kann und nochmals zurückgestellt wird. 
   
Zurückgestellt Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
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2.5 Anbau Quergiebel und Terrasse auf Fl.Nr. 88/3, Gemarkung Arnbruck (Verlängerung 
Baugenehmigung) 

 

Das gemeindliche Einvernehmen zur Verlängerung dieser Baugenehmigung wird erteilt. 
  

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
  
  
3 Flächennutzungsplan Arnbruck; Änderung mit Deckblatt Nr. 20 (Erweiterung GE "Am 

Flugplatz") 
  

Die eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange waren den Gemeinde-
ratsmitgliedern bereits vor der Sitzung zur Verfügung gestellt worden. Im Einzelnen ergehen 
folgende Beschlussfassungen: 

  
3.1 Behandlung der im Auslegungsverfahren vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
  

Regierung von Niederbayern, Höhere Landesplanungsbehörde 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Regierung von Niederbayern, Gewerbeaufsichtsamt 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Regionaler Planungsverband Donau-Wald, Straubing 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Landratsamt Regen, Kreisbaumeister 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 

  
Landratsamt Regen, Technischer Umweltschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Landratsamt Regen, Untere Naturschutzbehörde 
Eine Karte der betroffenen Biotopfläche wird eingefügt und die Eingriffsbewertung wird um 
die Angaben für die betroffene Biotopfläche ergänzt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Landratsamt Regen, Gesundheitsamt 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Amt für ländliche Entwicklung Niederbayern 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
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Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Regen 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Brandschutzdienststelle Landkreis Regen, Kreisbrandmeister 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Wasserwirtschaftsamt, Deggendorf 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Staatliche Bauamt Passau, Servicestelle Deggendorf 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Zweckverband Abfallwirtschaft (ZAW) Donau-Wald 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Bayernwerk Netz GmbH, Regen 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Industrie- und Handelskammer für Niederbayern in Passau 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, Deggendorf 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Gemeinde Arrach 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   

 
  
3.2 Feststellungsbeschluss 
  

Nach § 6 Baugesetzbuch (BauGB) beschließt der Gemeinderat die Flächennutzungsplanän-
derung mit Deckblatt Nr. 20, ergänzt um die unter Tagesordnungspunkt 3.1 ergangenen Be-
schlussfassungen. Die Flächennutzungsplanänderung besteht aus der Planzeichnung im 
Maßstab 1:5000 sowie der Begründung mit Umweltbericht. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
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4 Landschaftsplan Arnbruck; Änderung mit Deckblatt Nr. 03 (Erweiterung GE "Am 
Flugplatz") 

   

Die eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange waren den Gemeinde-
ratsmitgliedern bereits vor der Sitzung zur Verfügung gestellt worden. Im Einzelnen ergehen 
folgende Beschlussfassungen: 

   
4.1 Behandlung der im Auslegungsverfahren vorgebrachten Bedenken und Anregungen 

 

Regierung von Niederbayern, Höhere Landesplanungsbehörde 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Regierung von Niederbayern, Gewerbeaufsichtsamt 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Landratsamt Regen, Kreisbaumeister 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Landratsamt Regen, Technischer Umweltschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Landratsamt Regen, Untere Naturschutzbehörde 
Das potentielle Missverständnis des Planzeichens wird redaktionell behoben. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Landratsamt Regen, Gesundheitsamt 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Amt für ländliche Entwicklung Niederbayern 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Brandschutzdienststelle Landkreis Regen, Kreisbrandmeister 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Staatliche Bauamt Passau, Servicestelle Deggendorf 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
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Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Regen 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 

 
Zweckverband Abfallwirtschaft (ZAW) Donau-Wald 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Bayernwerk Netz GmbH, Regen 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Industrie- und Handelskammer für Niederbayern in Passau 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Gemeinde Arrach 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 
Gemeinde Drachselsried 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
  

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 

  
4.2 Feststellungsbeschluss 
 

Nach § 6 Baugesetzbuch (BauGB) beschließt der Gemeinderat die Landschaftsplanände-
rung mit Deckblatt Nr. 03, ergänzt um die unter Tagesordnungspunkt 4.1 ergangenen Be-
schlussfassungen. Die Landschaftsplanänderung besteht aus der Planzeichnung im Maß-
stab 1:5000 sowie der Begründung mit Umweltbericht. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
  
  
5 Bebauungsplan "An der Westumgehung" Stadt Bad Kötzting; Änderung mit Deck-

blatt Nr. 02 - Beteiligung am Auslegungsverfahren 
 

Die Unterlagen zur Änderung des Bebauungsplanes "An der Westumgehung" der Stadt Bad 
Kötzting mit Deckblatt Nr. 02 waren den Gemeinderatsmitgliedern bereits vorab mit E-Mail 
übermittelt worden. Gegen das geplante Bauleitplanverfahren bestehen seitens der Ge-
meinde Arnbruck keine Einwände. 

  

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 

 
6 Ladenschluss; Änderung der Verordnung der Gemeinde Arnbruck über den Laden-

schluss in Kur- und Erholungsorten 
  

Der Sachverhalt wird vorgetragen. Nach Aussprache und Beratung stimmt der Gemeinderat 
der Anpassung der Ladenschlussverordnung vom 13. Dezember 2019 an die aktuellen Ge-
gebenheiten zu. Die Änderungsverordnung ist dieser Niederschrift als Anlage 1 beigefügt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
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7 Informationen - Wünsche - Anträge  
  

Erste Bürgermeisterin Angelika Leitermann informiert darüber, dass die Firma Kollmer Bohr 
und Tiefbau GmbH aus Grafenried die Arbeiten für einen Glasfaseranschluss für das Rat-
haus ausführt. Die Firma H&T Baugesellschaft mbH aus Ruhmannsfelden erbringt die Bau-
leistungen für Leitungssanierungen mit Erneuerung der betroffenen Straßen und Leerrohr-
verlegung für den Breitbandausbau. Um die Straße nicht zweimal öffnen zu müssen, und 
damit der Bürgersteig nicht mitaufgerissen werden muss, möchte die Erste Bürgermeisterin 
mit den beiden Firmen in der folgenden Woche eine Lösung finden, da an diesem Tag keine 
Einigung erzielt werden konnte. Weiter teilt Angelika Leitermann mit, dass das Regional-
budget in der Antragssumme völlig überzeichnet wurde. Folgende Projekte wurden für die 
Förderung ausgewählt und mit 71%, maximal 10.000 €, bezuschusst: 
- „Verkaufsautomat für regionale Produkte“ von Thomas Baier, Arnbruck (Fördersatz 10.000  
   € von 17.850 € Gesamtkosten) 
- „Ersatzbeschaffung eines Transportanhängers“ von Bergwacht Arnbruck (Fördersatz  
   7.385,75 € von 12.207 € Gesamtkosten) 
- „Langlauf für Kinder“ von Stefan Neppl, Arnbruck (Fördersatz 2.420,17 € von 4.000 €  
  Gesamtkosten) 
- „Umgestaltung Panoramabadeingangsbereich“ von Förderverein Panoramabad Arnbruck  
  e.V. (Fördersatz 10.000 € von 16.844 € Gesamtkosten) 
- „Revitalisierung des Kinderspielplatzes Riedelfelder“ von KLJB Arnbruck (Fördersatz  
  3.684,10 € von 6.089 € Gesamtkosten) 
Angelika Leitermann teilt mit, dass die Jury entschieden hat, dass nicht alle Projekte, die in 
Arnbruck eingereicht wurden gefördert werden könnten, da dies zur Folge hätte, dass alle 
Projekte mit lediglich 40 % Fördersatz gefördert werden würden. Manche Projekte würden 
dadurch vielleicht nicht mehr umgesetzt werden. Der Zuschuss würde nach Ausscheiden 
eines Antragsstellers verfallen. 
Die restlichen Projekte können sich im nächsten Jahr erneut um diese Förderung bewerben 
und haben dann gute Chancen bewilligt zu werden. Für den vom SV angeregten Bewegungs-
parcour, den die Mittagsbetreuung nutzen wird, werden Fördermittel über die Mittagsbetreu-
ung beantragt. Hier wäre der Eigenanteil wesentlich geringer. Die Sanierung der Kneippan-
lage wird evtl. aus Fördermitteln anlässlich des Jubiläums von Sebastian Kneipp gefördert 
werden. Der Heimatverein, welcher einen Diascanner beantragt hat, wurde von der Jury da-
rauf hingewiesen, dass es günstig ist, Unterlagen extern digitalisieren zu lassen. Sie werden 
entweder nächstes Jahr nochmal einen Diascanner beantragen oder sich über eine Ausleihe 
informieren.  
GR Andreas Brückl fragt nach, weshalb die Bäume bei der Kneippanlage noch nicht entfernt 
wurden und regt einen Lückenschluss des Fahrradweges im Bereich der Kreuzung in Exen-
bach an. Angelika Leitermann teilt mit, dass ein Lückenschluss im Rahmen des Wasserlei-
tungsbaus der WBW so nicht vorgesehen ist und bereits Gespräche mit dem Straßenbauamt 
stattgefunden haben. Es liegen aber keine konkreten Planungen vor. GR Stefan Achatz fragt 
nach, ob die WBW nach Abschluss der Baumaßnahmen die entfernten Grenzsteine wieder 
einmessen lässt. GRin Ingrid Bauer erkundigt sich bezüglich der Glasfaseranschlüssen im 
Außenbereich. Angelika Leitermann teilt mit, dass die Anschlüsse in der nächsten Woche 
fertigverlegt sein sollten und dann die Bankett- und Humusarbeiten folgen. Die Bürger kön-
nen bei Bedarf selbst die Freischaltung beantragen. Die Beschwerden der Bürger während 
der Arbeiten waren massiv, die Abnahme ist noch ausstehend. GR Stefan Achatz informiert 
über gravierende Straßenschäden im Bereich Poschinger Hütte. Die Erste Bürgermeisterin 
teilt mit, dass die Sanierung dieser Straße über das Amt für ländliche Entwicklung gefördert 
werden sollte. Jedoch wurde zuletzt mitgeteilt, dass aktuell keine Förderungen mehr möglich 
sind. Es wird versucht, über ein anderes Programm die Sanierung fördern zu lassen. Auf 
Nachfrage, ob die Geigermühle nun noch über das Amt für ländliche Entwicklung gefördert 
werden soll, teilt Angelika Leitermann mit, dass hier Gespräche im Gange sind und alle Mög-
lichkeiten genutzt werden. Die Machbarkeitsstudie laufe aktuell noch über das Amt für länd-
liche Entwicklung. Die Erste Bürgermeisterin berichtet, dass im nächsten Schuljahr voraus-
sichtlich wieder mind. 3 Schulklassen unterrichtet werden. Die RZWas-Fördergelder sind 
noch nicht ausbezahlt. Der Kirchenweg wird Montag asphaltiert, die Deckschicht erfolgt erst 
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später. Die Bauarbeiten am Ulmenweg sind bereits abgeschlossen. Die Arbeiten am Linden-
weg gehen am Montag weiter. Anfang Mai sind Arbeiten in der Waldschmidtstraße geplant. 
Die zweite Kolonne soll Ende Mai kommen. GR Konrad Weiß regt einen Fußgängerüberweg 
zwischen Lindenweg und Wittelsbacher Straße an, da viele Schulkinder, insbesondere aus 
dem Baugebiet Riedelfelder, die Ecker Straße an dieser Stelle überqueren.  
  

 
Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. 
 
 
Für die Richtigkeit: 
Arnbruck, 10. Mai 2021 
 
 
 
 
L e i t e r m a n n G r a ß l  M ü l l e r 
Erste Bürgermeisterin Schriftführer  Schriftführerin 
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Anlage 1 
Niederschrift Sitzung Gemeinderat am 14. April 2021 

 
 

Verordnung zur Änderung der 
Verordnung der Gemeinde Arnbruck über den Ladenschluss 

in Kur- und Erholungsorten 

 
Vom  

 
 
Auf Grund des § 10 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über den Ladenschluss (LadSchlG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 02. Juni 2003 (BGBl. I S. 744) in Verbindung mit § 2 Satz 1 der Laden-
schlussverordnung (LSchlV) vom 21. Mai 2003 (GVBl. S. 340) erlässt die Gemeinde Arnbruck fol-
gende Verordnung: 
 
 

§ 1 
 
§ 1 der Verordnung der Gemeinde Arnbruck über den Ladenschluss in Kur- und Erholungsorten vom 
03. November 2003, zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. Dezember 2019 erhält folgende 
neue Fassung: 
 
"Im Bereich der Gemeinde Arnbruck dürfen Badegegenstände, Devotionalien, frische Früchte, alko-
holfreie Getränke, Milch und Milcherzeugnisse im Sinne des § 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes 
vom 10. Dezember 1952 (BGBl. I S. 811), Süßwaren, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen sowie 
Waren, die für diesen Ort kennzeichnend sind, abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 
LadSchlG jeden Sonntag von 02.05.2021 bis 26.12.2021 sowie alle gesetzlichen Feiertage die auf 
einen Werktag fallen ab einschließlich 01. Mai 2021 (mit Ausnahme des 01.11.2021) in der Zeit von 
10.00 Uhr bis 18.00 Uhr verkauft werden." 
 
Sollte aufgrund der Corona-Pandemie an mindestens einem Sonn- oder Feiertag innerhalb des oben 
festgesetzten Zeitraums eine Öffnung nicht zulässig sein, wäre ausnahmsweise die Öffnung der 
nach Satz 1 genannten Ladengeschäfte am 01.11.2021 erlaubt. 
 
 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Arnbruck,  
GEMEINDE ARNBRUCK 
 
      (Siegel) 

 
L e i t e r m a n n 
Erste Bürgermeisterin 
 
 


